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RS OGH 1952/3/6 Ds104/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1952

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Der Kanzleiübernehmer nach einem verstorbenen Rechtsanwalt darf nicht an letzteren gerichtete Schriftstücke des

Gerichtes in Empfang nehmen, ohne eine Vollmacht der Partei zu besitzen und ohne dem Gericht von dem Ableben

des ursprünglich bevollmächtigten Rechtsanwaltes Mitteilung zu machen.

Entscheidungstexte

Ds 104/51
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